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EUROPÄISCHER KONVENT
DAS SEKRETARIAT

Brüssel, den 18. Juli 2003
(OR. fr)

CONV 850/03

ÜBERMITTLUNGSVERMERK
des Sekretariats
für den Konvent
Nr. Vordokumente: CONV 820/1/03 REV 1, CONV 847/03, CONV 848/03
Betr.: Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa

Die Mitglieder des Konvents erhalten anbei den endgültigen Wortlaut des Entwurfs eines Vertrags

über eine Verfassung für Europa, der dem Präsidenten des Europäischen Rates am 18. Juli 2003 in

Rom überreicht wird.

_____________________
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Entwurf

VERTRAG

ÜBER EINE

VERFASSUNG

FÜR EUROPA

Vom Europäischen Konvent im Konsensverfahren angenommen

am 13. Juni und 10. Juli 2003

DEM PRÄSIDENTEN DES EUROPÄISCHEN RATES

IN ROM

ÜBERREICHT

─ 18. Juli 2003 ─
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VORWORT

zu Teil I und Teil II des Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für Europa,

die dem Europäischen Rat auf seiner Tagung in Thessaloniki am 20. Juni 2003 überreicht wurden.
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TEIL I

TITEL I:   DEFINITION UND ZIELE DER UNION

Artikel 1: Gründung der Union

(1) Geleitet von dem Willen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas, ihre

Zukunft gemeinsam zu gestalten, begründet diese Verfassung die Europäische Union, der die Mit-

gliedstaaten Zuständigkeiten zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele übertragen. Die Union

koordiniert die diesen Zielen dienende Politik der Mitgliedstaaten und übt die ihr von den Mitglied-

staaten übertragenen Zuständigkeiten in gemeinschaftlicher Weise aus.

(2) Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die ihre Werte achten und sich ver-

pflichten, ihnen gemeinsam Geltung zu verschaffen.

Artikel 2: Die Werte der Union

Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demo-

kratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte; diese Werte sind allen

Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Toleranz, Gerechtig-

keit, Solidarität und Nichtdiskriminierung auszeichnet.
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Artikel 3: Die Ziele der Union

(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu

fördern.

(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicher-

heit und des Rechts ohne Binnengrenzen und einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem

Wettbewerb.

(3) Die Union strebt die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausge-

wogenen Wirtschaftswachstums an, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirt-

schaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umwelt-

schutz und Verbesserung der Umweltqualität. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen

Fortschritt.

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und

sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den

Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität

zwischen den Mitgliedstaaten.

Die Union wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz

und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.

(4) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und

Interessen. Sie trägt bei zu Frieden, Sicherheit, nachhaltiger Entwicklung der Erde, Solidarität und

gegenseitiger Achtung unter den Völkern, freiem und gerechtem Handel, Beseitigung der Armut

und Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung

und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der

Vereinten Nationen.

(5) Diese Ziele werden mit geeigneten Mitteln entsprechend dem Umfang der Zuständig-

keiten verfolgt, die der Union in der Verfassung übertragen werden.
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Artikel 4: Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung

(1) Der freie Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Nieder-

lassungsfreiheit werden innerhalb der Union und von der Union gemäß der Verfassung gewähr-

leistet.

(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verfassung ist in ihrem Anwendungs-

bereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.

Artikel 5: Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten

(1) Die Union achtet die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in deren grundlegender

politischer und verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen

Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des Staates,

insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen

Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit.

(2) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die

Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Ver-

fassung ergeben.

Die Mitgliedstaaten erleichtern der Union die Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maß-

nahmen, welche die Verwirklichung der in der Verfassung genannten Ziele gefährden könnten.

Artikel 6: Rechtspersönlichkeit

Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit.
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In Fällen, in denen der Ministerrat gemäß Teil III in einem bestimmten Bereich einstimmig

beschließen muss, kann der Europäische Rat von sich aus einstimmig einen Europäischen Beschluss

erlassen, wonach der Ministerrat in diesem Bereich mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann.

Jede vom Europäischen Rat auf der Grundlage dieser Bestimmung ergriffene Initiative wird den

nationalen Parlamenten mindestens vier Monate vor der Beschlussfassung übermittelt.

(5) Der Präsident des Europäischen Rates und der Präsident der Kommission nehmen an

den Abstimmungen im Europäischen Rat nicht teil.

Artikel 25: Die Europäische Kommission

(1) Die Europäische Kommission fördert die allgemeinen europäischen Interessen und

ergreift entsprechende Initiativen zu diesem Zweck. Sie trägt für die Anwendung der

Bestimmungen der Verfassung sowie der von den Organen kraft der Verfassung erlassenen Vor-

schriften Sorge. Sie überwacht die Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichts-

hofs. Sie führt den Haushaltsplan aus und verwaltet die Programme. Sie übt nach Maßgabe der Ver-

fassung Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungsfunktionen aus. Mit Ausnahme der Gemein-

samen Außen- und Sicherheitspolitik und der übrigen in der Verfassung vorgesehenen Fälle über-

nimmt sie die Vertretung der Union nach außen. Sie initiiert die jährliche und die mehrjährige

Programmplanung der Union mit dem Ziel, interinstitutionelle Vereinbarungen zu erreichen.

(2) Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, kann ein Gesetzgebungsakt der

Union nur auf Vorschlag der Kommission erlassen werden. Andere Rechtsakte werden auf der

Grundlage eines Kommissionsvorschlags erlassen, wenn dies in der Verfassung vorgesehen ist.
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(3) Die Kommission besteht aus einem Kollegium, das sich aus ihrem Präsidenten, dem

Außenminister der Union, der Vizepräsident ist, und aus dreizehn Europäischen Kommissaren, die

nach einem System der gleichberechtigten Rotation zwischen den Mitgliedstaaten ausgewählt

werden, zusammensetzt. Dieses System wird durch einen Europäischen Beschluss des Europäischen

Rates geschaffen, der auf folgenden Grundsätzen beruht:

a) Die Mitgliedstaaten werden bei der Festlegung der Reihenfolge und der Dauer der Amtszeiten

ihrer Staatsangehörigen im Kollegium vollkommen gleich behandelt; demzufolge kann die

Gesamtzahl der Mandate, welche Staatsangehörige zweier beliebiger Mitgliedstaaten inne-

haben, niemals um mehr als eines voneinander abweichen.

b) Vorbehaltlich des Buchstabens a ist jedes der aufeinander folgenden Kollegien so zusammen-

gesetzt, dass das demografische und geografische Spektrum der Gesamtheit der Mitglied-

staaten der Union auf zufrieden stellende Weise zum Ausdruck kommt.

Der Präsident der Kommission ernennt Kommissare ohne Stimmrecht, bei deren Auswahl dieselben

Kriterien wie bei den Mitgliedern des Kollegiums zugrunde gelegt werden und die aus allen

anderen Mitgliedstaaten kommen.

Diese Bestimmungen treten am 1. November 2009 in Kraft.

(4) Die Kommission übt ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit aus. Die Europäischen

Kommissare und die Kommissare dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer

Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegennehmen.

(5) Die Kommission ist als Kollegium dem Europäischen Parlament verantwortlich. Der

Präsident der Kommission ist für die Tätigkeit der Kommissare dem Europäischen Parlament ver-

antwortlich. Das Europäische Parlament kann gemäß Artikel III-243 einen Misstrauensantrag gegen

die Kommission annehmen. Wird ein solcher Misstrauensantrag angenommen, so müssen die Euro-

päischen Kommissare und die Kommissare geschlossen ihr Amt niederlegen. Die Kommission führt

die laufenden Geschäfte bis zur Ernennung eines neuen Kollegiums weiter.
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Artikel 26: Der Präsident der Europäischen Kommission

(1) Unter Berücksichtigung der Wahlen zum Europäischen Parlament schlägt der Europä-

ische Rat diesem im Anschluss an entsprechende Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen

Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor. Das Europäische Parlament wählt

diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Erhält dieser Kandidat nicht die Mehrheit, so

schlägt der Europäische Rat dem Europäischen Parlament innerhalb eines Monats einen neuen

Kandidaten vor, wobei dasselbe Verfahren angewandt wird.

(2) Jeder durch das Rotationssystem bestimmte Mitgliedstaat erstellt eine beide

Geschlechter berücksichtigende Liste von drei Personen, die er für geeignet erachtet, das Amt eines

Europäischen Kommissars auszuüben. Der gewählte Präsident benennt die dreizehn Europäischen

Kommissare aufgrund ihrer Kompetenz, ihres Engagements für Europa und ihrer Gewähr für

Unabhängigkeit, indem er aus jeder Vorschlagsliste eine Person auswählt. Der Präsident und die als

Mitglieder des Kollegiums benannten Persönlichkeiten einschließlich des künftigen Außenministers

der Union sowie die als Kommissare ohne Stimmrecht benannten Persönlichkeiten stellen sich

gemeinsam dem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments. Die Amtszeit der Kommission

beträgt fünf Jahre.

(3) Der Präsident der Kommission

− legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben ausübt,

− beschließt über ihre interne Organisation, um die Kohärenz, die Effizienz und das Kollegiali-

tätsprinzip im Rahmen ihrer Tätigkeit sicherzustellen,

− ernennt die Vizepräsidenten aus dem Kreis der Mitglieder des Kollegiums.

Ein Europäischer Kommissar oder ein Kommissar legt sein Amt nieder, wenn er vom Präsidenten

dazu aufgefordert wird.
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Artikel 27: Der Außenminister der Union

(1) Der Europäische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit mit Zustimmung des Präsiden-

ten der Kommission den Außenminister der Union. Dieser leitet die Gemeinsame Außen- und

Sicherheitspolitik der Union. Der Europäische Rat kann das Mandat des Außenministers nach dem

gleichen Verfahren beenden.

(2) Der Außenminister der Union trägt durch seine Vorschläge zur Festlegung der gemein-

samen Außenpolitik bei und führt sie im Auftrag des Ministerrates durch. Er handelt ebenso im

Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

(3) Der Außenminister der Union ist einer der Vizepräsidenten der Europäischen

Kommission. Er ist dort mit den Außenbeziehungen und der Koordinierung der übrigen Aspekte

des auswärtigen Handelns der Union betraut. Bei der Wahrnehmung dieser Zuständigkeiten in der

Kommission und ausschließlich im Hinblick auf diese Zuständigkeiten unterliegt er den Verfahren,

die für die Arbeitsweise der Kommission gelten.




